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(54) Zahnbürste und Verfahren zu deren Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft eine im AFT-Verfahren
hergestellte Zahnbürste mit einem Kopfteil und wenig-
stens einem damit verbundenen Trägerelement, bei der
die durch die Oberflächen des wenigstens einen Träge-
relements gebildete Frontfläche des Kopfteils eine von

einer Ebene abweichende räumliche Gestalt hat und/
oder eine solche beim bestimmungsgemässen Ge-
brauch einzunehmen imstande ist. Die Erfindung betrifft
des weiteren ein Verfahren zur Herstellung einer solchen
Zahnbürste.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zahnbürste gemäss
dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen Zahnbürste mit den Merkma-
len von Anspruch 27.
[0002] Die Herstellung von Zahnbürsten nach der
AFT-Technologie (AFT= Anker Free Tufting) hat gegen-
über der herkömmlichen Beborstung, bei der um Anker
oder Klammern gebogene Borstenfilamente in das Kopf-
teil der Bürste gestopft werden, grosse Vorteile. Da die
Form der Borstenbündel nicht durch die Grösse der ent-
sprechenden Befestigungsmittel vorgegeben ist, lassen
sich mittels AFT nahezu beliebige Borstenanordnungen
realisieren. Beim AFT-Verfahren wird eine Trägerplatte
mit einer Mehrzahl von Aussparungen verwendet, durch
die Bündel von Borstenfilamenten hindurchgeführt wer-
den. Die rückwärtigen Enden werden anschliessend zur
dauerhaften Verbindung mit der Trägerplatte aufge-
schmolzen. Die AFT-Technologie ist beispielsweise in
der EP-A 0 972 464, EP-A 0 405 204 oder der EP-A 0
567 672 beschrieben. Die beborstete Trägerplatte wird
anschliessend mit dem Kopfteil der Zahnbürste verbun-
den. Bevorzugt ist das Ultraschallschweissen, das z.B.
in DE-U 2000 6311 beschrieben ist.
[0003] Die AFT-Technologie ermöglicht auf einfache
Weise die Herstellung verschiedener Borstenprofile, in-
dem die lose durch die Aussparungen geführten Borsten-
filamente vor dem Anschmelzen mit einer Schablone in
die gewünschte Profilform gezwungen werden. Die Ei-
genschaften einer Zahnbürste bzw. ihres Borstenfeldes,
wie Steifigkeit, Abnutzung, Putzeffizienz, werden jedoch
neben der Materialwahl und der Profilform auch durch
die Länge und den Anstellwinkel der Borsten bestimmt.
Bisher war es nicht möglich, diese Parameter, insbeson-
dere Borstenlänge und Profilform, zur weiteren Optimie-
rung der Putzeigenschaften unabhängig voneinander zu
variieren.
[0004] Die WO 94/22346 offenbart eine Zahnbürste
mit einem Knick im borstentragenden Kopfteil, be-
schreibt jedoch nicht das Herstellungsverfahren. Die
konventionelle Beborstung einer solchen Bürste ist auf-
wendig, da nur durch Ausgleichsbewegungen des Stopf-
werkzeugs Höhenunterschiede im Kopfteil kompensiert
werden können.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Zahnbürste zur Verfügung zu stellen, welche bei
einfacher Herstellung die weitgehend freie Wahl von Pa-
rametern des Borstenfeldes zur Verbesserung der Putz-
leistung zulässt. Des weiteren soll ein entsprechendes
Herstellungsverfahren angegeben werden.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine Zahnbürste mit
den Merkmalen von Anspruch 1 sowie ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen Zahnbürste mit den Merkma-
len von Anspruch 27 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen, der Beschreibung und den Zeichnungen.
[0007] Die Erfindung geht von einer im AFT-Verfahren

hergestellten Zahnbürste aus. Diese hat ein Kopfteil und
wenigstens ein damit verbundenes Trägerelement mit
einer Mehrzahl von Aussparungen, durch die Borstenfi-
lamente geführt und zur Befestigung am Trägerelement
mit ihren rückwärtigen Enden aufgeschmolzen sind. Die
Oberfläche bzw. die Oberflächen des wenigstens einen
Trägerelements definieren eine Frontfläche des fertigen
Kopfteils. Die Frontfläche ist diejenige Fläche, in der die
Fusspunkte der Borsten und etwaiger anderer Reini-
gungselemente liegen. Erfindungsgemäss hat diese
Frontfläche eine von einer Ebene abweichende räumli-
che Gestalt und/oder ist imstande, eine solche beim be-
stimmungsgemässen Gebrauch einzunehmen. Durch
geeignete Wahl der Topographie, d.h. der von der Ebe-
nen abweichenden Form der Frontfläche im Ruhezu-
stand und/oder unter Belastung, kann eine Vielzahl von
Borstenfeldern hergestellt werden. Insbesondere lässt
sich die Borstenlänge und der Anstellwinkel relativ zur
Ebene des eigentlichen Kopfteils leicht variieren.
[0008] Zahnbürsten mit einer solchen statischen und/
oder dynamischen Topographie lassen sich erfindungs-
gemäss auf verschiedene Weise realisieren.
[0009] Eine erste Möglichkeit ist, ein flexibles Träge-
relement zu verwenden, das beispielsweise aus einem
dünnen Hartmaterial oder wenigstens zum Teil aus ei-
nem Weichmaterial besteht, so dass Form- bzw. Mate-
rialelastizität gegeben ist. Dieses Trägerelement ist vor
dem Einbau in das Kopfteil bevorzugt flach, so dass es
auf einfache Weise beborstet werden kann. Durch den
zum Aufschmelzen der Borstenenden verwendeten heis-
sen Stempel kann einem Hartmaterial die gewünschte
Oberflächenform gegeben werden, die zusätzlich durch
die Borstenschmelze fixiert sein kann. Alternativ entsteht
die Topographie bei einem teilweise weichelastischen
Trägerelement erst beim Einsetzen in das Kopfteil oder
beim Gebrauch, wobei auch eine im Ruhezustand flache
Form vorliegen kann.
[0010] Bei Trägerelementen mit einer Weichkompo-
nente sind die Borsten zumindest in einem Teilbereich
durch das elastische Material gehalten und somit flexibel
gelagert. Um eine genügende Flexibilität zu erreichen
wird die Shore A Härte des elastischen Materials vor-
zugsweise unter 70, die Trägerplattendicke unter 4 mm
und die Schichtdicke des aufgeschmolzenen Materials
unter 1 mm gewählt. Vorzugsweise wird eine in Quer-
und/oder Längsrichtung des Kopfteils flache oder kon-
vexe Topographie gewählt, damit eine Topographieän-
derung im Gebrauch eintritt.
[0011] Zweikomponentige Trägerelemente haben den
Vorteil, dass die Hartkomponente das Ultraschall-
schweissen vereinfacht und auch als Verankerung für
die Borsten dienen kann und die Weichkomponente für
die gewünschte Elastizität bzw. Verformbarkeit sorgt.
[0012] Als Hartmaterial kommen die für die Herstel-
lung des Kopfteils verwendeten Materialien in Frage, ins-
besondere Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PET,
Acryl-Butadien-Styrol (ABS), Styrol-Acryl-Nitril (SAN).
Als Weichmaterial wird bevorzugt ein insbesondere ther-
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moplastisches Elastomer eingesetzt, z.B. TPE, TPU,
Kautschuk, Silikon. Dieses ist bei einer zweikomponen-
tigen Ausführung des Trägerelements auf das Hartma-
terial abgestimmt, so dass eine unlösbare Verbindung
entsteht.
[0013] Eine weitere Möglichkeit für eine erfindungsge-
mässe Zahnbürste besteht in der Verwendung eines
starren Trägerelements, dessen Oberfläche bereits die
gewünschte Topographie aufweist. Die Rückfläche kann
dem Verlauf der Oberfläche folgend ausgestaltet sein.
Alternativ ist sie eben, so dass das Trägerelement un-
terschiedliche Dicken aufweist. Die erste Variante hat
Vorteile hinsichtlich des Materialverbrauchs und der Ab-
kühlzeiten, allerdings muss der AFT-Stempel an die
Form der Rückseite angepasst sein. Bei der zweiten Va-
riante kann ein gewöhnlicher Heizstempel mit ebener
Front verwendet werden.
[0014] Eine weitere Möglichkeit für eine erfindungsge-
mässe Zahnbürste besteht in der Verwendung von meh-
reren Trägerelementen, die in diesem Fall auch eine ebe-
ne Oberfläche haben können. Die gewünschte Topogra-
phie wird durch die Form des Kopfteils und/oder die Form
der Trägerelemente vorgegeben, insbesondere durch
die Lage und Ausrichtung der Bereiche, die zur Aufnah-
me der Trägerelemente vorbereitet sind. Erfindungsge-
mäss werden die Trägerelemente in unterschiedlichen
Höhen und/oder unterschiedlichen Orientierungen ein-
gesetzt. Vorteilhaft können somit aus mehreren Elemen-
ten nach Art eines Baukastens unterschiedliche Borsten-
felder realisiert werden, ohne jeweils neue Trägerplatten
herstellen zu müssen. Die Trägerelemente können in der
AFT-Maschine parallel beborstet werden, d.h. in einem
Arbeitsgang wie ein einteiliges Borstenfeld. Zusätzlich
können zwischen den Trägerelementen Zonen mit wei-
chelastischen Komponenten, z.B. flexible Zonen oder
Reinigungselemente, eingerichtet werden.
[0015] Bevorzugt wird das Trägerelement bzw. die
Trägerelemente mittels Ultraschallschweissen mit dem
Kopfteil verbunden. Um eine einwandfreie Schweissung
zwischen diesen Teilen zu gewährleisten, liegt die
Schweissfläche vorzugweise in einer Ebene. Die ge-
wünschte Topographie wird daher bevorzugt erst inner-
halb des durch die Schweissfläche definierten Bereichs
gebildet. Beispielsweise ist im Randbereich der Rückflä-
che ein umlaufender Schweissrand gebildet, der mit ei-
ner entsprechenden Gegenfläche am Kopfteil zusam-
menwirkt. Ist dies nicht möglich, z.B. weil das Trägerele-
ment Stufen oder sonstige Topographiesprünge auf-
weist, kann an diesen gezielt auf ein Verschweissen ver-
zichtet werden. Bevorzugt werden jedoch mindestens
25% der theoretisch möglichen Schweissfläche am Kopf-
umfang ausgenutzt.
[0016] Vorteilhaft wird für das Trägerelement bzw.
dessen Hartkomponente und das Kopfteil das gleiche
Material eingesetzt. Die beiden Teile werden vorteilhaft
weitgehend absatzlos zusammengesetzt, d.h. innerhalb
der Fertigungstoleranzen ohne Kanten oder Rillen. Al-
lerdings lässt sich in der Praxis oft nicht verhindern, dass

sich an der Grenzfläche eine Vertiefung bildet, in der sich
Ablagerungen bilden können. Damit diese für den Be-
nutzer optisch unauffällig sind, haben besonders bevor-
zugt Kopfteil und Trägerelement unterschiedliche Far-
ben.
[0017] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
das Material des Trägerelements Zusätze, wie Ge-
schmacks- oder Geruchsstoffe, Temperaturindikatoren,
antibakterielle Substanzen. Derartige Zusatzstoffe sind
teuer und werden daher vorteilhaft nicht im gesamten
Kopfteil, einschliesslich des Griffs, sondern durch den
Einsatz am Trägerelement nur im tatsächlichen Zielbe-
reich, d.h. beim bestimmungsgemässen Gebrauch im
Mund, eingesetzt werden.
[0018] Beispiele für die Erfindung sind in den Zeich-
nungen dargestellt und nachfolgend beschrieben. Es zei-
gen:

Fig. 1a-c eine erfindungsgemässe Zahnbür-
ste mit einem steifen gebogenen
Trägerelement;

Fig. 2a+b eine Zahnbürste mit einem elasti-
schen gebogenen Trägerelement;

Fig. 3a+b Zahnbürsten mit einem Trägerele-
ment mit gewellter Oberfläche;

Fig. 4a,b eine Zahnbürste mit einem Träge-
relement mit einer Stufe;

Fig. 5a+b eine Zahnbürste mit zwei Trägerele-
menten und einem dazwischenlie-
genden Absatz;

Fig. 6a+b eine Zahnbürste mit einem aus drei
Segmenten bestehenden Träge-
relement;

Fig. 7 eine Zahnbürste mit einem Träge-
relement mit einer podestartigen Er-
hebung;

Fig. 8a+b eine Zahnbürste mit einem Träge-
relement mit wellenförmiger Ober-
fläche;

Fig. 9a+b eine Zahnbürste mit drei Trägerele-
menten;

Fig. 10 eine Zahnbürste mit einem geknick-
ten Trägerelement;

Fig. 11 ein Kopfteil für eine Zahnbürste mit
drei Trägerelementen;

Fig. 12a+b eine Zahnbürste mit einem Träge-
relement mit einer Weich- und einer
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Hartkomponente;

Fig. 13a-c, 14 Zahnbürsten mit einem gebogenen
Trägerelement und relativ dazu be-
weglichen Borsten;

Fig. 15a-d,16a-c Zahnbürsten mit einem Trägerele-
ment mit einer Hartkomponente in
Form eines Gitters;

Fig. 17 eine Zahnbürste mit einem damit
nur punktuell verbundenen Träge-
relement.

[0019] Alle in den Figuren gezeigten Zahnbürsten wei-
sen ein nicht dargestelltes Griffteil, ein Kopfteil 1 und we-
nigstens ein damit verbundenes bzw. verbindbares Trä-
gerelement 2 auf, das im AFT-Verfahren mit Borstenbün-
deln 3 besetzt wurde. Die Frontfläche 5 des fertigen Kopf-
teils, die in den Fällen mit nur einem Trägerelement 2
(siehe Fig. 1-4, 6-8, 10, 12-16) mit dessen Oberfläche 4
weitgehend übereinstimmt, hat erfindungsgemäss im
Ruhezustand und/oder im Gebrauch eine von einer Ebe-
ne abweichende Gestalt. Sie ist bei Fig. 1 nach innen,
d.h. zum Kopfteil 1 hin gewölbt, bei Fig. 2, 12-14, 16 nach
aussen gewölbt, bei Fig. 3 und 8 gewellt, bei Fig. 15 eben,
jedoch nachgiebig, und bei den übrigen Figuren mit Knik-
ken oder Stufen versehen. Dadurch und durch entspre-
chende Wahl der Borstenlängen lassen sich in Längs-
und Querrichtung bezüglich des Kopfteils 1 unterschied-
liche Borstenprofile 14, 15 mit unterschiedlicher Steifig-
keit der Borstenbündel 3 erzeugen.
[0020] Das Trägerelement 2 hat zur Aufnahme der
Borstenbündel 3 eine Mehrzahl von Aussparungen 6, die
zwischen seiner Oberseite 4 und seiner Rückfläche 8
verlaufen. Durch die Ausrichtung dieser Löcher 6 kann
der Anstellwinkel der Borstenbündel 3 eingestellt wer-
den. Herstellungstechnisch bevorzugt ist jedoch, dass
die Löcher 6 in Richtung der Normalen der Oberfläche 4
verlaufen. Zur Befestigung am Trägerelement 2 werden
die rückwärtigen Enden 3a der Borstenbündel 3 mit ei-
nem Heizstempel 12 (siehe Fig. 1c) aufgeschmolzen, so
dass ein Borstenbelag 11 entsteht. Es können weitere
Reinigungselemente 19 aus weichelastischem Material
vorhanden sein (siehe Fig. 5a, b), die vor dem Beborsten
vorzugsweise bei der Herstellung des Trägerelements 2
im Zweikomponenten-Spritzgiessverfahren hergestellt
wurden. Auch wenn das Trägerelement 2 selbst aus
Weich- und Hartmaterial besteht, wird zu seiner Herstel-
lung bevorzugt das Zweikomponenten-Spritzgiessver-
fahren eingesetzt.
[0021] Das Trägerelement 2 weist neben der eigentli-
chen borstentragenden Fläche 2a ein von deren Rück-
seite 8 abstehendes bevorzugt umlaufendes Randteil 9
auf. Dieses dient zum einen zum Zentrieren beim Ein-
setzen in entsprechend angepasste Ausnehmungen 7
im Kopfteil 1, zum anderen zum Realisieren von
Schweissflächen 10, 10’ für das Ultraschallschweissen.

Des Weiteren dient der Rand 9 als seitliche Begrenzung
für die Borstenschmelze 11.
[0022] Bei der in Fig. 1a,b gezeigten Zahnbürste be-
steht das Trägerelement 2 aus einem Hartmaterial, ist
weitgehend starr und bereits vor dem Einbau in das Kopf-
teil 1 sowohl in Längs- als auch in Querrichtung konkav
gewölbt. Seine Ober- und Unterseite 4, 8 verlaufen par-
allel zueinander. Bevorzugt beträgt die Materialstärke
weniger als 5 mm, besonders bevorzugt weniger als 3
mm. Die Borsten haben alle die gleiche Länge, so dass
ein dem Verlauf der Oberfläche 4 bzw. der Frontfläche
5 folgendes, in Längs- und Querrichtung konkaves Bor-
stenprofil 14, 15 entsteht.
[0023] Wie in Fig. 1c gezeigt, werden die Borstenbün-
del 3 zunächst in die Aussparungen 6 im Trägerelement
eingesetzt. Mit einem Heizstempel 12, dessen Oberseite
13 an den Verlauf der Rückseite 8 des Trägerelements
angepasst ist, werden die Borstenenden 3a aufge-
schmolzen, so dass der Borstenbelag 11 gebildet wird.
Bei einem konturierten Stempel ist die Borstenschmelze
vorteilhaft überall gleich dick. Anschliessend wird das
Trägerelement 2 mittels Ultraschallschweissen mit dem
Kopfteil verbunden. Die Fläche 2a überragt dazu das
Randteil seitlich. Der dadurch entstehende Absatz 2b
kommt beim Einsetzen in das Kopfteil 1 an einem Absatz
7b der Ausnehmung 7 zur Anlage, wobei die Berührungs-
fläche als Schweissfläche 10 dienen kann. Des weiteren
kann auch das untere Ende 9a des Randteils 9 zusam-
men mit dem Boden 7a der Ausnehmung 7 als
Schweissfläche 10’ dienen. Dazu können die Teile 2b
und/oder 9a einen spitzen Rand 31 (siehe Fig. 1c, 15a,
16a) aufweisen, die beim Schweissvorgang als Energie-
konzentrator und zu verflüssigendes Materialreservoir
dienen.
[0024] Beim Beispiel aus Fig. 2a, b besteht das Trä-
gerelement 2 bzw. dessen borstentragende Fläche 2a
weitgehend aus einem dünnen harten Material. Es ist im
unbeborsteten Zustand flach und kann so einfach bebor-
stet werden. Es wird beim Beborsten durch den Heiz-
stempel in die dargestellte gewölbte Form gebracht und
in die Aussparung 7 eingesetzt, so dass es sich in Quer-
richtung nach aussen wölbt und die Borstenbündel 3 re-
lativ zueinander aufgefächert werden. Es entsteht ein in
Längsrichtung flaches und in Querrichtung konvexes
Borstenprofil 14 bzw. 15. Tests zeigen, dass sich die Bor-
stenschmelze 11 ohne Brüche der neuen Topographie
anpasst. Das Trägerelement 2 wird anschliessend mit
dem Kopfteil 1 verbunden. Um Materialunverträglichkei-
ten beim Ultraschallschweissen zu umgehen, besteht
das Randteil 9 bevorzugt aus der Hartkomponente.
[0025] Alternativ kann das Trägerelement 2 auch aus
einem weichelastischen oder dünnen harten Material be-
stehen, das flexibel genug ist, um nach der Beborstung
im flachen Zustand unter Vorspannung und Aufwölbung
in das Kopfteil eingesetzt zu werden. Bevorzugt beträgt
dazu die Materialstärke des Hartmaterials maximal 3
mm. Der verformbare Teil der Trägerplatte erhält durch
die Verformung einen Vorspann, so dass die im Ge-
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brauch vorliegende Flexibilität dieses Bereichs durch die
Herstellung der Bürste wesentlich mitbestimmt werden
kann.
[0026] Fig. 3a zeigt im Längsschnitt eine Zahnbürste
mit einem starren Trägerelement 2, dessen Oberfläche
4 gewellt und dessen Rückfläche 8 flach ist. Die Dicke
der borstentragenden Fläche 2a liegt bevorzugt zwi-
schen minimal 3 mm und maximal 10 mm. Obwohl alle
Borstenbündel 3 an sich die gleiche Grundlänge haben,
ist ihre freie Länge vom Fusspunkt 3c an der Oberfläche
4 bis zu ihrem vorderen Ende 3b aufgrund des Höhen-
profils der Platte 2a unterschiedlich, so dass unterschied-
liche elastische Eigenschaften der Borsten realisiert wer-
den. Der Winkel der Aussparungen 6 und damit der An-
stellwinkel der Borsten variiert ebenfalls. Mit einem sol-
chen Trägerelement können daher leicht Borstenplatten
mit unterschiedlichen freien Borstenlängen und Profilfor-
men hergestellt werden, wobei ein konventioneller fla-
cher AFT-Heizstempel verwendet werden kann.
[0027] Fig. 3b zeigt im Querschnitt eine Abwandlung
des Beispiels aus Fig. 3a, bei der der Verlauf der Unter-
seite 8 dem der Oberseite 4 angepasst wurde. Vorteil ist
Materialersparnis und kürzere Zyklen bei der Herstellung
der Trägerelemente 2 aufgrund schnellerer Abkühlung.
Allerdings muss ein an die Unterseite 8 angepasster
Heizstempel verwendet werden.
[0028] Die in Fig. 4a, b gezeigte Zahnbürste hat ein
Trägerelement 2, dessen borstentragende Fläche 2a an
Oberseite 4 und Unterseite 8 eine Stufe 17 aufweist. Das
Borstenprofil 14 in Längsrichtung folgt dem Verlauf der
Oberfläche 4 bzw. Frontfäche 5. Als Schweissflächen
kommen wieder die bereits im Zusammenhang mit Fig.
1 beschriebenen Fläche 10 unterhalb der Fläche 2a bzw.
die Fläche 10’ am Boden der Ausnehmung 7 in Frage.
Letztere ist bevorzugt, da wegen des ebenen Bodens 7a
eine durchgehende Schweissfläche 10’ gebildet werden
kann. Bei der Schweissfläche 10 kommt es am Topogra-
phiesprung 17 zu einer unverschweissten Stelle. Das
Profil der Borstenenden und der Frontfläche 5 in Quer-
richtung ist nach aussen gewölbt (Fig. 4b) und entspricht
im Schnitt Fig. 2b.
[0029] Fig. 5a, b zeigt eine Zahnbürste mit zwei Trä-
gerelementen 2, die seitlich von einem erhöhten Bereich
18 in der Mitte des Kopfteils 1 in zwei Ausnehmungen 7
angeordnet sind. Es entsteht eine Frontfläche 5 mit zwei
verschiedenen Niveaus. Die Befestigung der Trägerele-
mente 2 erfolgt wie oben beschrieben durch Ultraschall-
schweissen entlang der Schweissfläche 10 am Rand der
Trägerelemente 2, die in der Aufsicht (Fig. 5b) ausser-
halb des Borstenfeldes liegt. Es können auch nur die
Flächen an der Peripherie des Kopfteils 1 verschweisst
werden, während die an den erhöhten Bereich 18 an-
grenzenden Flächen 10’’ unverschweisst bleiben. Durch
Verschweissen von wenigstens 25% der möglichen Be-
rührungsflächen wird ein ausreichender Halt erzielt.
Durch die unverschweissten Flächen 10’’ kann der Bür-
ste vorliegend Flexibilität gegeben werden, insbesonde-
re falls der erhöhte Bereich 18 aus einem elastischen

Material besteht, so dass der Bürstenkopf im Gebrauch
teilweise federnd nachgibt.
[0030] Auf dem erhöhten Bereich 18 sind weichelasti-
sche Reinigungselemente 19 angeordnet. Ausserhalb
des erhöhten Bereichs 18 befinden sich weitere insbe-
sondere auch weichelastische Reinigungselemente 20.
Das Kopfteil 1 wurde mit diesen Elementen und der ge-
gebenenfalls vorhandenen elastischen Zone im Zwei-
komponenten-Spritzgiessverfahren hergestellt. Der er-
höhte Bereich 18 kann auch durch eine weitere Träger-
platte realisiert werden, die wie im Beispiel von Fig. 9a,
b mit den anderen beiden Trägerelementen 2 passgenau
in eine gemeinsame Ausnehmung 7 eingesetzt ist.
[0031] Fig. 6a, b zeigt eine ähnliche Zahnbürste, bei
der der mittige erhöhte Bereich 18 jedoch durch ein ein-
ziges Trägerelement 2 mit einem gestuften Höhenprofil
realisiert ist. Dieses ist im mittigen Bereich 18 schmaler,
die Form der Aussparung 7 ist daran angepasst. Ver-
schweisst wird unterhalb des Randes 2b des Trägerele-
ments 2 und in den Randbereichen des erhöhten Be-
reichs 18, so dass die Schweissfläche 10 auf zwei Ni-
veaus verläuft. An den Sprungstellen 17 wird nicht ver-
schweisst. Alternativ wird am Grund 7a der Aussparung
7 entlang der Fläche 10’ verschweisst.
[0032] Fig. 7a, b zeigt eine weitere Zahnbürste mit ei-
nem mittig erhöhten Bereich 18. Das Trägerelement 2
weist ein mittiges Loch auf, so dass es über den erhöhten
Bereich 18 gestülpt werden kann. Das Trägerelement 2
wird entlang des Lochs und an seinem äusseren Rand
mit dem Kopfteil 1 verschweisst, wodurch eine zusätzli-
che Versteifung erreicht wird. Auf dem Trägerelement 2
befinden sich Borstenbündel 3 und weichelastische Ele-
mente 20.
[0033] Das Trägerelement 2 der in Fig. 8a, b gezeigten
Zahnbürste ist in Längs- und Querrichtung gewellt, so
dass sich eine entsprechend strukturierte Frontfläche 5
ergibt. Die borstentragende Fläche 2a ist auch am Rand
gekrümmt, so dass die Berührungs- und Schweissfläche
10 ebenfalls gekrümmt ist. Alternativ kann in einer Ebene
am Boden 7a verschweisst werden (Schweissfläche 10’).
[0034] Fig. 9a,b zeigt eine Zahnbürste mit zwei ver-
schiedenen Niveaus, realisiert durch drei separate Trä-
gerelemente 2, deren Randteile 9 unterschiedliche Län-
gen L, L’ haben. Diese werden in drei durch Stege 30
getrennte Aussparungen 7 oder eine gemeinsame Aus-
sparung (nicht dargestellt) eingesetzt und an deren Bo-
den 7a verschweisst (Schweissfläche 10’). Alternativ
kann auch unterhalb der jeweiligen borstentragenden
Flächen 2a an der Fläche 10 auf zwei Niveaus ver-
schweisst werden. Das mittlere Trägerelement 2 umfasst
sowohl konventionelle Borsten als auch ein weichelasti-
sches Reinigungselement 19.
[0035] Fig. 10 zeigt eine Zahnbürste mit einer geknick-
ten Trägerplatte 2. Die Form des Kopfteils 1 bzw. der
Ausnehmung 7 ist wie auch in den übrigen Beispielen so
gewählt, dass der Rand der borstentragenden Fläche 2a
bündig mit dem Kopfteil abschliesst, d.h. die Oberseite
1a des Kopfteils 1 hat vorliegend ebenfalls einen geknick-
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ten Verlauf. Vorliegend sind zwei Verankerungsbereiche
mit Randteilen 9 vorhanden und entsprechend auch zwei
daran angepasste Ausnehmungen 7. Alternativ kann die
geknickte Frontfläche 5 auch durch zwei separate Trä-
gerplatten, die am Knick 29 aneinander angrenzen, rea-
lisiert werden, wobei zusätzlich eine im Bereich des
Knicks 29 flexible Zone im Kopfteil 1 vorhanden sein
kann.
[0036] Fig. 11 zeigt ein Kopfteil 1 für eine Zahnbürste
mit drei Trägerelementen 2. Zu deren Aufnahme sind
drei Ausnehmungen 7 vorhanden, wobei Querstege 30
insbesondere aus weichelastischem Material zwischen
den einzelnen Ausnehmungen angeordnet sind. Ver-
schweisst wird nur an der Peripherie des Kopfteils 1 ent-
lang der Linie 10. Die Frontfläche kann beispielsweise
wie in Fig. 9 ausgebildet sein.
[0037] Fig. 12a, b zeigt eine Zahnbürste mit einem Trä-
gerelement mit einer Weich- und einer Hartkomponente.
Der eigentliche borstentragende Teil 2a des Trägerele-
ments 2 ist aus einem Weichmaterial 21 gebildet, das
elastisch verformbar ist. Die Borsten sind somit elastisch
aufgehängt bzw. verankert. Der kissenförmige Teil 21
gibt unter Belastung nach, was besonders schonend für
die Zähne ist. Zum leichteren Verbinden mit dem Kopfteil
1 hat das Trägerelement 2 an seiner Peripherie ein um-
laufendes Rahmenteil 22 aus bevorzugt demselben
Hartmaterial wie das Kopfteil. Die Aufwölbung entsteht
bei der Herstellung des Trägerelements 2. Die Unterseite
des Rahmenteils 22 ruht auf entsprechenden Absätzen
7b in der Ausnehmung 7 im Kopfteil 1, wobei die Berüh-
rungsfläche die Schweissfläche 10 definiert. Der Hohl-
raum zwischen der Unterseite 8 des Trägerelements 2
und dem Boden 7a der Ausnehmung 7 erlaubt im Ge-
brauch eine gewisse Auslenkung des elastischen Teils
21, unter Unständen sogar eine Umkehrung vom konve-
xen in den konkaven Zustand.
[0038] Fig. 13a-c und 14 zeigen ein Trägerelement
bzw. das Kopfteil einer Zahnbürste, bei dem die rückwär-
tigen Enden 3a der Borstenbündel 3 nicht fest mit der
borstentragenden Fläche 2a verschmolzen sind, son-
dern die Borstenbündel in den Löchern 6 verschiebbar
sind. Dies wird durch geeignete Materialwahl, z.B. Poly-
propylen für das Trägerelement und Polyamid für die Bor-
stenfilamente, erreicht. Des weiteren werden die rück-
wärtigen Enden 3a nicht zu einem einheitlichen Borsten-
belag, sondern mit einem Vorsprünge 23 aufweisenden
Heizstempel 12 zu voneinander getrennten Stegen 24
aus Borstenschmelze verschmolzen. Zur federnden La-
gerung der Borstenbündel 3 ist im Kopfteil eine elastische
Membran 25 angeordnet. Diese ist im Fall von Fig. 13c
innerhalb einer Ausnehmung 7 angeordnet und wird vor
dem Anbringen des Trägerelements 2 eingelegt. Im Fall
von Fig. 14 bildet sie eine Aussenfläche des Kopfteils.
Sie wird bei der Herstellung des Kopfteils angespritzt.
Durch die Membran werden die stempelartig aufge-
schmolzenen rückwärtigen Enden 3a der Borsten nach
oben gedrückt, so dass sich die borstentragende Fläche
2a zu einem Kissen aufwölbt.

[0039] Fig. 15a-d und 16a-c zeigen Zahnbürsten mit
einem zweikomponentigen Trägerelement 2. Dieses um-
fasst eine Hartkomponente in Form eines Gitters, hier
gebildet aus Hülsen 26 mit Löchern 6 für die Aufnahme
von Borstenbündeln und diese verbindenden Stegen 27.
Des weiteren ist ein Rahmenteil 22 aus der Hartkompo-
nente vorhanden, dessen im Anwendungsfall dem Bo-
den zugewandte Kante 31 spitz gestaltet ist und als
Schweissfläche 10 dient. Der Bereich zwischen den Hül-
sen 26 wird mit einem elastischen Weichmaterial 28 auf-
gefüllt. Im Beispiel aus Fig. 15 wird das Material 28 ober-
und unterhalb der Stege angespritzt. Es entsteht ein fla-
ches elastisches Gebilde, d.h. eine Zahnbürste mit einer
flachen, sich im Gebrauch verformenden Frontfläche 5.
Im Beispiel aus Fig. 16 wird das Material 28 nur oberhalb
der Stege angespritzt. Die Form der Oberfläche 4 wird
urch die Form des Spritzgusswerkzeugs beeinflusst. Im
Fall von Fig. 16 wird diese so gewählt, dass ein beim
Gebrauch nachgebendes Kissen entsteht. Fig. 15d zeigt
die Ansicht eines Kopfteils 1 mit eingesetztem Trägerele-
ment 2, wobei die Stege 27, die die Hülsen 26 verbinden
und durch Weichmaterial 28 abgedeckt sind, nur zu Er-
läuterungszwecken eingezeichnet sind
[0040] Fig. 17a, b zeigt die Seitenansicht in Längs-
bzw. Querrichtung einer weiteren Zahnbürste, bei der die
Trägerplatte 2 nur in vier Teilbereichen 10 mit dem Kopf-
teil 1 verschweisst ist. Durch diese 4-Punkte-Aufhän-
gung ist die Trägerplatte besonders nachgiebig. Der
Kopfteil hat dazu seitliche Ausnehmungen 30, durch die
ein Hohlraum 32 unterhalb der Trägerplatte zugänglich
ist. Die Trägerplatte ist dort deutlich, d.h. mehr als 0,5
mm, vom Kopfteil beabstandet. Ablagerungen zwischen
Bürstenkopf und Trägerplatte können so gut ausgewa-
schen werden. Die Trägerplatte besteht hauptsächlich
aus gummielastischem Material oder einer dünnen
Schicht, z.B. weniger als 1 mm, aus einer Hartkompo-
nente und ist gegenüber den Schweissflächen 10 flexibel
auslenkbar. Vorzugsweise ist die Trägerplatte mit einem
hier nicht gezeigten seitlichen Rand von 2 mm oder mehr
versehen, damit die ästhetisch unschöne Borsten-
schmelze für den Benutzer nicht sichtbar ist.
[0041] Alle oben beschriebenen Varianten können
auch als Wechselköpfe ohne permanentes Verschweis-
sen des Trägerelements mit dem Zahnbürstengriff rea-
lisiert werden. Die flexible Trägerplatte kann auch Sen-
sorfunktion übernehmen, z.B. zur Überwachung des An-
pressdrucks.

A1. Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine
Zahnbürste mit einem Kopfteil 1 und wenigstens ei-
nem damit verbundenen Trägerelement 2, wobei die
Oberfläche 4 bzw. die Oberflächen des wenigstens
einen Trägerelements 2 eine Frontfläche 5 des Kopf-
teils 1 definieren und wobei das wenigstens eine Trä-
gerelement 2 eine Rückfläche 8 und eine Mehrzahl
von Aussparungen 6 aufweist, durch die Borstenfi-
lamente 3 geführt und zur Befestigung am Träge-
relement 2 mit ihren rückwärtigen Enden 3a aufge-
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schmolzen sind, wobei die Frontfläche 5 eine von
einer Ebene abweichende räumliche Gestalt hat
und/oder eine solche beim bestimmungsgemässen
Gebrauch einzunehmen imstande ist.

A2. Bevorzugt ist bei der Zahnbürste nach Absatz
A1. das Trägerelement 2 flexibel und ist die räumli-
che Gestalt der Frontfläche 5 hergestellt, indem ein
aus den aufgeschmolzenen Enden der Borstenfila-
mente 3 gebildeter, die Rückfläche 8 wenigstens teil-
weise überziehender Belag 11 mit einer vorbestimm-
ten Form zum Erstarren gebracht wird.

A3. Bevorzugt ist bei der Zahnbürste nach Absatz
A1. das Trägerelement 2 flexibel und ist die räumli-
che Gestalt der Frontfläche 5 hergestellt ist, indem
das mit Borsten 3 besetzte Trägerelement 2 unter
Vorspannung derart in eine Ausnehmung 7 im Kopf-
teil eingesetzt ist, dass es sich wölbt.

A4. Bevorzugt besteht bei der Zahnbürste nach ei-
nem der Absätze A1. bis A3. das Trägerelement 2
aus einem Hartmaterial mit einer vorbestimmten Dik-
ke, die eine Verformung des Trägerelements 2 zu-
lässt, bevorzugt aus Polypropylen mit einer Dicke
von maximal 3 mm.

A5. Bevorzugt besteht bei der Zahnbürste nach ei-
nem der Absätze A1. bis A4. das Trägerelement 2
wenigstens teilweise aus einem Weichmaterial.

A6. Bevorzugt umfasst bei der Zahnbürste nach Ab-
satz A5. das Trägerelement 2 eine Weich- und eine
Hartkomponente, wobei die Peripherie des Träge-
relements 2 wenigstens teilweise aus der Hartkom-
ponente besteht.

A7. Bevorzugt weist bei der Zahnbürste nach Absatz
A5. oder Absatz A6. das Trägerelement 2 eine Mehr-
zahl von durch Stege 27 untereinander verbundenen
Hülsen 26 zur Aufnahme von Borstenbündeln 3 auf,
wobei Hülsen 26 und Stege 27 aus einem Hartma-
terial bestehen und wobei wenigstens die Zwischen-
räume zwischen den Hülsen 26 und Stegen 27 mit
einem Weichmaterial 28 ausgefüllt sind.

A8. Bevorzugt ist bei der Zahnbürste nach Absatz
A1. das Trägerelement 2 formstabil und derart ge-
formt, dass seine Frontfläche 5 bereits ohne Einwir-
kung von äusseren Kräften eine von einer Ebene
abweichende räumliche Gestalt hat.

A9. Bevorzugt sind bei der Zahnbürste nach einem
der Absätze A1. bis A8. wenigstens zwei Trägerele-
mente 2 vorhanden, die in unterschiedlicher Position
derart mit dem Kopfteil 1 verbunden sind, dass die
durch die borstentragenden Oberflächen 4 der Trä-
gerelemente 2 gebildete gemeinsame Frontfläche 5

eine von der Ebene abweichende Gestalt hat.

A10. Bevorzugt ist bei der Zahnbürste nach einem
der Absätze A1. bis A9. an der Rückfläche des Trä-
gerelements 2 ein vorzugsweise in einer Ebene lie-
gender Schweissrand 10, 10’ angeordnet, der aus
einem Hartmaterial besteht und entlang dessen das
Trägerelement 2 mit dem Kopfteil 1 verschweissbar
ist.

A11. Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
Kopfteil 1 für eine Zahnbürste nach einem der Ab-
sätze A1. bis A10., wobei das Kopfteil 1 zur Herstel-
lung einer Wechselkopfzahnbürste auswechselbar
ist.

A12. Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Zahnbürste nach einem
der Absätze A1. Bis A10., mit den folgenden Schrit-
ten:

- Führen der Borstenfilamente 3 durch die Aus-
sparungen 6 im wenigstens einen Trägerele-
ment 2 und Verbinden mit dem Trägerelement
2 durch Aufschmelzen ihrer rückwärtigen Enden
3a mit einem heissen Stempel 12;

- Verbinden des wenigstens einen Trägerele-
ments 2 mit dem Kopfteil 1 vorzugsweise mittels
Ultraschallschweissen derart, dass dessen
Frontfläche 5 eine von einer Ebene abweichen-
de räumliche Gestalt hat und/oder eine solche
beim bestimmungsgemässen Gebrauch einzu-
nehmen imstande ist.

A13. Bevorzugt wird beim Verfahren nach Absatz
A12. ein flexibles flaches Trägerelement 2 bereitge-
stellt und beborstet, wobei eine von einer Ebene ab-
weichende räumliche Gestalt des Trägerelements 2
durch den heissen Stempel 12 während des Auf-
schmelzens der rückwärtigen Borstenenden 3a her-
gestellt wird.

A14. Bevorzugt wird beim Verfahren nach Absatz
A12. ein flexibles flaches Trägerelement 2 bereitge-
stellt und beborstet sowie anschliessend derart unter
Vorspannung in eine Ausnehmung 7 im Kopfteil 1
eingesetzt und mit dem Kopfteil 1 verbunden, dass
das Trägerelement 2 sich wölbt. A15. Bevorzugt wird
beim Verfahren nach einem der Absätze A12. bis
A14. ein Trägerelement 2 im Zweikomponenten-
Spritzgiessverfahren aus einem Hartmaterial und ei-
nem Weichmaterial hergestellt, anschliessend be-
borstet und mit dem Kopfteil 1 verbunden, vorzugs-
weise indem die Hartkomponente des Trägerele-
ments 2 mit dem Kopfteil 1 Ultraschall verschweisst
wird.
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A16. Bevorzugt werden beim Verfahren nach Absatz
A15. eine Mehrzahl von durch Stege 27 untereinan-
der verbundene Hülsen 26 aus dem Hartmaterial
spritzgegossen, die Zwischenräume zwischen den
Hülsen 26 und Stegen 27 mit einem Weichmaterial
28 im Spritzgiessverfahren ausgefüllt und Borsten-
bündel 3 in die Hülsen 26 eingeführt.

A17. Bevorzugt wird beim Verfahren nach Absatz
A12. wenigstens ein Trägerelement 2 mit einer von
der Ebenen abweichenden Oberfläche 4 bereitge-
stellt und beborstet sowie anschliessend mit dem
Kopfteil 1 verbunden, vorzugweise indem es in eine
an die Form des Trägerelements 2 angepasste Aus-
nehmung 7 im Kopfteil 1 eingesetzt wird.

Patentansprüche

1. Zahnbürste mit einem Griffteil, einem mit dem Griff-
teil verbundenen Kopfteil (1) und wenigstens einem
mit dem Kopfteil (1) verbundenen Trägerelement (2),
wobei das wenigstens eine Trägerelement (2) eine
Rückfläche (8) und eine Mehrzahl von Aussparun-
gen (6) aufweist, durch die Borstenfilamente (3) ge-
führt und zur Befestigung am Trägerelement (2) mit
ihren rückwärtigen Enden (3a) aufgeschmolzen
sind, wobei die Borstenschmelze die Rückfläche des
Trägerelements wenigstens teilweise bedeckt, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Trägerelement (2) ein von der Rückseite (8) abste-
hendes, bevorzugt umlaufendes Randteil (9) oder
eine Stufe aufweist, die eine Mehrzahl von Berei-
chen für die Borstenschmelze seitlich begrenzen.

2. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) aus einem Hartmaterial und einem Weichmate-
rial geformt ist.

3. Zahnbürste nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) eine aus Hartmaterial bestehende Berührungs-
fläche aufweist und das wenigstens eine Trägerele-
ment (2) über diese Berührungsfläche mit dem Kopf-
teil (1) verbindbar ist.

4. Zahnbürste nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
über diese Berührungsfläche mit dem Kopfteil (1)
verschweissbar ist.

5. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass Aussparungen (6)
zumindest teilweise im Weichmaterial des wenig-
stens einen Trägerelements (2) angeordnet sind.

6. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, dass Aussparungen (6)
zumindest teilweise im Hartmaterial des wenigstens
einen Trägerelements (2) angeordnet sind.

7. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hartmaterial Po-
lypropylen und das Weichmaterial ein thermoplasti-
sches Elastomer ist.

8. Zahnbürste nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Shore A Härte des Weichmate-
rials kleiner als 70 ist.

9. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hartmaterial des
wenigstens einen Trägerelements (2) und das Hart-
material des Kopfteils (1) das gleiche sind.

10. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Trägerelement (2) eine durch den von der Rückseite
(8) abstehenden, bevorzugt umlaufenden Randteil
(9) definierte Berührungsfläche aufweist und über
die Berührungsfläche mit dem Kopfteil (1) verbind-
bar ist.

11. Zahnbürste nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) mit dem Kopfteil (1) an der Berührungsfläche ver-
schweisst ist.

12. Zahnbürste nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschweissung nicht durchge-
hend ist.

13. Zahnbürste nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) mit dem Kopfteil (1) nur in Teilbereichen ver-
schweisst ist.

14. Zahnbürste nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopfteil (1) seitliche Ausneh-
mungen (30) aufweist, durch die ein Hohlraum (32)
unterhalb des Trägerelements (2) zugänglich ist.

15. Zahnbürste nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) vom Kopfteil (1) mehr als 0.5 mm beabstandet ist.

16. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Aussparungen (6) zumindest teil-
weise im Weichmaterial des wenigstens einen Trä-
gerelements (2) angeordnet sind.

17. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) ein aus einem Weichmaterial bestehendes flexi-
bles Reinigungselement (19) aufweist.
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18. Zahnbürste nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) aus einem Hartmaterial und einem Weichmate-
rial geformt ist und das Weichmaterial des flexiblen
Reinigungselements das gleiche Weichmaterial wie
das des Trägerelements ist.

19. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Trägerelement (2) unterschiedliche Dicken aufweist.

20. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Trä-
gerelemente (2) mit dem Kopfteil (1) verbunden sind
und der Kopfteil (1) eine zwischen den wenigstens
zwei Trägerelementen (2) angeordnete flexible Zone
aufweist.

21. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Trägerelement (2) Schweissflächen in unterschied-
lichen Ebenen aufweist.

22. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Borstenschmelze
die Form von getrennten Stegen aufweist, welche
die Rückfläche des zumindest eine Trägerelement
(2) teilweise bedecken.

23. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopfteil (1) seitliche Ausneh-
mungen (30) aufweist, durch die ein Hohlraum (32)
unterhalb des Trägerelements (2) zugänglich ist.

24. Zahnbürste nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) einen Rand (9) als seitliche Begrenzung aufweist.

25. Zahnbürste nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Trägerelement
(2) aus einem Hartmaterial und einem Weichmate-
rial geformt ist und das wenigstens eine Trägerele-
ment (2) ein aus Weichmaterial bestehendes flexi-
bles Reinigungselement aufweist, wobei das wenig-
stens eine Trägerelement (2) eine von einer Ebene
abweichende räumliche Gestalt aufweist, wobei die
Borstenfilamente zur Befestigung am Trägerele-
ment (2) mit ihren rückwärtigen Enden (3a) aufge-
schmolzen sind, und wobei das wenigstens eine Bor-
stenfilamente aufweisende Trägerelement so am
Kopfteil (1) befestigt ist, dass die Oberfläche des Trä-
gerelements eine Frontfläche des Kopfteils definiert.

26. Zahnbürste nach einem der Ansprüche 1 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes von wenig-
stens zwei Trägerelementen (2) mindestens einen
Verankerungsbereich aufweist, der duch ein von de-
ren Rückseite (8) abstehendes, bevorzugt umlau-

fendes Randteil (9) begrenzt ist, und wobei die Ver-
ankerungsbereiche eine seitliche Begrenzung für
die Borstenschmelze bilden und in jedem Veranke-
rungsbereich eine Mehrzahl von Borstenbündeln (3)
angeordnet sind.

27. Verfahren zur Herstellung einer Zahnbürste mit ei-
nem Griffteil, einem mit dem Griffteil verbundenen
Kopfteil (1) und wenigstens einem mit dem Kopfteil
(1) verbundenen Trägerelement (2), bei dem das we-
nigstens eine Trägerelement (2) eine Rückfläche (8)
und eine Mehrzahl von Aussparungen (6) aufwei-
send hergestellt wird, durch die Aussparungen Bor-
stenfilamente (3) geführt und zur Befestigung am
Trägerelement (2) mit ihren rückwärtigen Enden (3a)
aufgeschmolzen werden, wobei die Borstenschmel-
ze die Rückfläche des Trägerelements wenigstens
teilweise bedeckt, dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Trägerelement (2) ein von der
Rückseite (8) abstehendes, bevorzugt umlaufendes
Randteil (9) oder eine Stufe aufweisend hergestellt
wird, die eine Mehrzahl von Bereichen für die Bor-
stenschmelze seitlich begrenzen.

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die rückwärtigen Enden mit einem
heissen Stempel (12) aufgeschmolzen werden und
vorzugsweise ein Vorsprünge (23) aufweisender
Heizstempel (12) zur Bildung von voneinander ge-
trennten Stegen (24) aus Borstenschmelze verwen-
det wird.

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein flexibles flaches Trägerelement
(2) bereitgestellt und beborstet wird, wobei eine von
einer Ebene abweichende räumliche Gestalt des
Trägerelements (2) durch den heissen Stempel (12)
während des Aufschmelzens der rückwärtigen Bor-
stenenden (3a) hergestellt wird.

30. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein flexibles flaches Trägerelement
(2) bereitgestellt und beborstet sowie anschliessend
derart unter Vorspannung in eine Ausnehmung (7)
im Kopfteil (1) eingesetzt und mit dem Kopfteil (1)
verbunden wird, dass das Trägerelement (2) sich
wölbt

15 16 



EP 2 298 126 A1

10



EP 2 298 126 A1

11



EP 2 298 126 A1

12



EP 2 298 126 A1

13



EP 2 298 126 A1

14



EP 2 298 126 A1

15



EP 2 298 126 A1

16



EP 2 298 126 A1

17



EP 2 298 126 A1

18



EP 2 298 126 A1

19



EP 2 298 126 A1

20



EP 2 298 126 A1

21



EP 2 298 126 A1

22



EP 2 298 126 A1

23



EP 2 298 126 A1

24



EP 2 298 126 A1

25



EP 2 298 126 A1

26



EP 2 298 126 A1

27



EP 2 298 126 A1

28



EP 2 298 126 A1

29



EP 2 298 126 A1

30



EP 2 298 126 A1

31

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0972464 A [0002]
• EP 0405204 A [0002]
• EP 0567672 A [0002]

• DE 20006311 U [0002]
• WO 9422346 A [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

